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Amt Eiderkanal 
Der Gemeindewahlleiter  Schacht-Audorf, 12.04.2023 
 

 
Gemeinsame Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Gemeinde- und Kreiswahlen am 14. Mai 2023 
 
in den Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld (Rendsburg), Osterrönfeld,            
Rade b. Rendsburg, Schacht-Audorf und Schülldorf 
 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Gemeinde- und Kreiswahlen werden in der Zeit vom 

24. April 2023 bis 28. April 2023 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld 
(Zimmer 8), oder in der Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 
Schacht-Audorf (Zimmer 105), für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten.  
Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die eine 
Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes besteht. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 

Einsichtsfrist, spätestens am 28. April 2023 bis 12.00 Uhr, bei dem Gemeindewahl-
leiter, Amt Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, oder Verwaltungsstelle 
Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 

spätestens am 23. April 2023 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er 
Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können.  

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, für den der 

Wahlschein ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises/dieser Gemeinde - oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1. eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 
5.2. eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

 
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist 

versäumt hat, 
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist 

entstanden ist oder 
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c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem 
Gemeindewahlleiter bekannt geworden ist. 

 
Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine 
bis zum 12. Mai 2023, 12.00 Uhr, bei dem Gemeindewahlleiter, 
Verwaltungsgebäude Amt Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, schriftlich 
oder mündlich (nicht telefonisch) oder in elektronisch dokumentierbarer Form 
beantragen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, beantragen. Das gleiche gilt, wenn eine wahlberechtigte Person, die im 
Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen plötzlicher Erkrankung den Wahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer den 
Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
 

 
6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich  

 
 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
 einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift des 

Gemeindewahlleiters und 
 ein Merkblatt über die Briefwahl. 

  
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein 
und   die Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der  
wahlberechtigten Person unterschriebene Wahlscheinantrag oder eine schriftliche 
Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins oder eine schriftliche Vollmacht zur 
Entgegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt wird. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Gemeindewahlleiter 
absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der 
Wahlbrief kann auch im Amt Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, oder in 
der Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, 
abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür 
sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlbezirks zugeht.   

 
 

 
Schacht-Audorf, 12.04.2023   
 
Amt Eiderkanal     
Der Gemeindewahlleiter     
                    
gez. Jan Rüther               
 
Jan Rüther     
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Gemeinde Osterrönfeld 
Gemeindevertretung 
- Der Bürgermeister - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Mittwoch, 26. April 2023 um 19:00 Uhr  
 

im Bühnensaal des Bürgerzentrums, Alter Bahnhof 24, 24783 Osterrönfeld, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung 

der Gemeinde Osterrönfeld ein. 
 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Beschlussfassung über die 
Tagesordnung und evtl. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
gem. § 35 II GO SH 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 08.12.2022 

4. Mitteilungen des Bürgermeisters 

5. Einwohnerfragestunde 

6. Beratung und Beschlussfassung Ortsentwicklungskonzept Osterrönfeld 

7. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag eines Bürgers zur Errichtung 
neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz Franz-Pantel-Ring 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Ersatzbeschaffung eines 
Pritschenfahrzeugs für den Bauhof 

9. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der FWO/SPD-Fraktion 
„Fördermittel für Erneuerung/Umrüstung der Straßenbeleuchtung“ 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verkleinerung der Freibad-Liegewiese 
zugunsten der OTSV-Tennisanlage 

11. Flutlichtanlagen auf den Trainingsplätzen des Osterrönfelder OTSV 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Weiterführung des "Seniorentaxis" 

13. Bericht über die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr 
Osterrönfeld für das Haushaltsjahr 2022 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme und Verwendung einer Spende 
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15. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines 
Mannschaftstransportwagens für die Freiwillige Feuerwehr / Jugendfeuerwehr der 
Gemeinde Osterrönfeld 

16. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag des Arbeitskreises 
Klima-Umwelt-Natur-Energie zur Aufstellung eines Quartierskonzeptes für die 
Energie-/Wärmeversorgung in Osterrönfeld 

17. Sachstandsbericht über die Entwicklung der Rendsburg Port Authority GmbH 

18. Bericht der Amtsverwaltung 

19. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

  

 Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil 

20. Mitteilungen des Bürgermeisters 

21. Bericht der Amtsverwaltung 

22. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

  

 Öffentlicher Teil 

23. Schließung der Sitzung 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Volquardts  

Hans-Georg Volquardts 
(Der Bürgermeister) 
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Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld  

 

Amtsangehörige Gemeinden         

Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld (Rendsburg), Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf 
 

Konten der Amtskasse 
VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG IBAN: DE52 2169 0020 0005 0300 13 BIC: GENODEF1SLW 
Sparkasse Mittelholstein AG IBAN: DE74 2145 0000 0002 1004 32 BIC: NOLADE21RDB  
Postbank Hamburg  IBAN: DE20 2001 0020 0226 4642 06 BIC: PBNKDEFF 

 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 
 

 

Amtliche Bekanntmachung für die  
Gemeinde Bovenau  
  
  
  
  
  
  

Ansprechpartner: Gleser, Andreas 
Verwaltungsstelle: Osterrönfeld 

Schulstrasse 36, 
24783 Osterrönfeld 

Telefon:  04331 / 8471-36 
Telefax: 04331 / 8471-71 
Zimmer: 13 
E-Mail: a.gleser@amt-eiderkanal.de 
Internet: www.amt-eiderkanal.de 
Az./Id-Nr.: 621.41 - AGl - 248665 
 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do u. Fr von 08:00 – 12:00 Uhr 
Mi geschlossen 
Do von 14:00 – 17:00 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 
Osterrönfeld, 13. April 2023 

 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses für die 18. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Solarpark an der A210“ der Gemeinde Bovenau 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Bovenau hat in ihrer Sitzung am 29.03.2023 be-
schlossen, die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet: 
 
 „westlich Langkoppel, 
  südlich Horst, 
  östlich Katharinenborn“ 
 
aufzustellen. 
 
Sie können den Plangeltungsbereich der anliegenden Kartendarstellung entnehmen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Im Auftrag 

gez. Gleser 
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Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld  

 

Amtsangehörige Gemeinden         

Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld (Rendsburg), Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf 
 

Konten der Amtskasse 
VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG IBAN: DE52 2169 0020 0005 0300 13 BIC: GENODEF1SLW 
Sparkasse Mittelholstein AG IBAN: DE74 2145 0000 0002 1004 32 BIC: NOLADE21RDB  
Postbank Hamburg  IBAN: DE20 2001 0020 0226 4642 06 BIC: PBNKDEFF 

 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 
 

 

Amtliche Bekanntmachung für die  
Gemeinde Bovenau  
  
  
  
  
  
  

Ansprechpartner: Gleser, Andreas 
Verwaltungsstelle: Osterrönfeld 

Schulstrasse 36, 
24783 Osterrönfeld 

Telefon:  04331 / 8471-36 
Telefax: 04331 / 8471-71 
Zimmer: 13 
E-Mail: a.gleser@amt-eiderkanal.de 
Internet: www.amt-eiderkanal.de 
Az./Id-Nr.: 621.41 - AGl - 248661 
 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do u. Fr von 08:00 – 12:00 Uhr 
Mi geschlossen 
Do von 14:00 – 17:00 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 
Osterrönfeld, 13. April 2023 

 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den B-Plan Nr. 6  
„Pastoratland“ der Gemeinde Bovenau           
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Bovenau hat in ihrer Sitzung am 14.12.2022 den 
Bebauungsplan Nr. 6 „Pastoratland“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  
Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Der B-Plan tritt mit Beginn des 21.04.2023 in Kraft. Alle Interessierten können den B-Plan 
und die Begründung dazu von diesem Tage an im Verwaltungsgebäude in Osterrönfeld, 
Schulstraße 36, Raum 14 (1.OG), während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
bzw. nach Terminabsprache (Tel.: 04331-8471-36) einsehen und über den Inhalt Auskunft 
erhalten.  
Zusätzlich wurde der B-Plan und die Begründung ins Internet unter der Adresse 
„www.amt-eiderkanal.de“ eingestellt. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 
1 BauGB). 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Be-
bauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 

Der F-Plan ist gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB durch Berichtigung angepasst worden. 
Der berichtigte Plan kann wie oben angegeben eingesehen werden; ebenso können Aus-
künfte über den Inhalt gegeben werden. 

 

Im Auftrag 

gez. Gleser 
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Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld  

 

Amtsangehörige Gemeinden         

Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld (Rendsburg), Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf 
 

Konten der Amtskasse 
VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG IBAN: DE52 2169 0020 0005 0300 13 BIC: GENODEF1SLW 
Sparkasse Mittelholstein AG IBAN: DE74 2145 0000 0002 1004 32 BIC: NOLADE21RDB  
Postbank Hamburg  IBAN: DE20 2001 0020 0226 4642 06 BIC: PBNKDEFF 

 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 
 

 

Amtliche Bekanntmachung für die  
Gemeinde Bovenau  
  
  
  
  
  
  

Ansprechpartner: Gleser, Andreas 
Verwaltungsstelle: Osterrönfeld 

Schulstrasse 36, 
24783 Osterrönfeld 

Telefon:  04331 / 8471-36 
Telefax: 04331 / 8471-71 
Zimmer: 13 
E-Mail: a.gleser@amt-eiderkanal.de 
Internet: www.amt-eiderkanal.de 
Az./Id-Nr.: 621.41 - AGl - 248663 
 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do u. Fr von 08:00 – 12:00 Uhr 
Mi geschlossen 
Do von 14:00 – 17:00 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 
Osterrönfeld, 13. April 2023 

 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses für den vorhabenbezogenen 
B-Plan Nr. 10 „Solarpark an der A210“ der Gemeinde Bovenau 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Bovenau hat in ihrer Sitzung am 29.03.2023 be-
schlossen, für das Gebiet: 
 
 „westlich Langkoppel, 
  südlich Horst, 
  östlich Katharinenborn“ 
 
den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 10 „Solarpark an der A 210“ aufzustellen. 
Sie können den Plangeltungsbereich der anliegenden Kartendarstellung entnehmen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Im Auftrag 

gez. Gleser 
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